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Planzeichenerklärung

Allgemeines Wohngebiet

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaßz.B. GRZ 0,4
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaßz.B. II

Baugrenze

Offene Bauweiseo

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Straßenbegrenzungslinie

Zweckbestimmung: Parkplätze

Zweckbestimmung: Wirtschaftsweg

Umgrenzung von Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung: Abfallentsorgung; Standplatz für Haus-
müllsammelbehälter am Tage der Abholung

Öffentliche Grünfläche

Erhaltung von Einzelbäumen gem. textlichen Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Geplante Grundstücksgrenzen

Planzeichen für Hinweise und Darstellungen

Sonstige Planzeichen

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs.1 Nr.14 BauGB)

Zuordnung von textlichen Festsetzungen

Zuordnung der Höhenmesspunkte

WA

Umgrenzung der Flächen für die Rückhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser

z.B.
z.B. a

Darstellung Verkehrsfläche im Falle einer
Erschließung eines weiteren Bauabschnitts

Flächen die von Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Hauptfirstrichtung (bindend)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

1

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächenfür Maßnahmen
zum  Schutz, zur Pflege und zur  Entwicklung von  Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs.1 Nr.20, 25a u. 25b BauGB)

Wasserflächen  und  Flächen  für  die  Wasserwirtschaft,  den  Hochwasser-
schutz und die Regelung des Hochwasserabflusses (§ 9 Abs.1 Nr. 16 BauGB)

Der Ortsbürgermeister
Korlingen, den

Der Ortsbürgermeister
Korlingen, den

Der Ortsbürgermeister
Korlingen, den

Der Ortsbürgermeister
Korlingen, den

Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan

Der Ortsbürgermeister
Korlingen, den

Die Planunterlage erfüllt die Anforderungen
des § 1 der Planzeichenverordnung.

Stand der Planunterlage: April 2016

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft.

Die ortsübliche Bekanntmachung über den
Beschluss des Bebauungsplanes durch
den Rat einschließlich des Hinweises nach
§ 10 Abs. 3 BauGB ist am ____________
erfolgt.

Die Übereinstimmung  des  textlichen und
zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungs-
planes mit dem Willen des Gemeinderates
sowie die Einhaltung des gesetzlich vorge-
schriebenen  Verfahrens  zur  Aufstellung
des Bebauungsplanes werden bekundet.

Die 1. Änderung des Bebauungsplans ist
vom Rat am 16.05.2023 nach §  2  Abs. 1
BauGB beschlossen und  am 02.06.2023
ortsüblich bekanntgemacht worden.

Die  öffentliche  Auslegung des Planent-
wurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB mit  Be-
gründung  ist  vom  Rat  am  16.05.2023
beschlossen worden. Ort und Dauer der
öffentliche Auslegung des Planentwurfes
mit Begründung ist am  02.06.2023  orts-
üblich bekannt gemacht worden.

Der  Planentwurf  hat  in  der  Zeit vom
12.06.2023  bis  13.07.2023  nach  § 3
Abs. 2 BauGB  mit  Begründung öffent-
lich ausgelegen.

Die  Behörden  und  sonstigen  Träger
öffentlicher Belange wurden in der Zeit
vom  12.06.2023   bis 13.07.2023 nach
§ 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Die 1. Änderung ist vom Rat nach Prüfung
der  Bedenken  und Anregungen  in seiner
Sitzung  am  18.07.2023 nach § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung mit Begründung nach
§ 9 Abs. 8 BauGB beschlossen worden.

- Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung
  vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 6).
- Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekannt-
   machung vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 6).
- Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 14.06.2021
  (BGBl. I S. 1802).
- Es gilt die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO RLP)
  vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403) 

Hinsichtlich  der  vorgenannten  gesetzlichen   Grundlagen  gilt
jeweils die bei Erlass dieser Satzung geltende Fassung. Inner-
halb des Plangebietes bestehende Rechtssetzungen aufgrund
des Bundesbaugesetzes oder des Baugesetzbuches treten mit
der Rechtsverbindlichkeit dieses Planes außer Kraft.

Quellen der Normen, Richtlinien und Regelwerke
DIN-Vorschriften  und  sonstige  private Regelwerke,  auf  die in
den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes  verwiesen
wird, sind jeweils in  der  bei  Erlass  dieser  Satzung  geltenden
Fassung anzuwenden und  werden  bei  der  Verbandsgemeine-
verwaltung   Ruwer,    Untere  Kirchstraße 1,   54320  Waldrach,
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten.
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Art der baulichen
Nutzung Vollgeschosse

Anzahl der

Grundflächenzahl

II

GRZ 0,4

SCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

NUTZUNGSSCHABLONE

ED

Bauweise    zulässige 
Gebäudetypen

o

WA

 
2 Dacheindeckung 

 
Als Dacheindeckung sind nur unglasierte Dachsteine, Dachpfannen, Dachziegel oder Schiefer sowie 
Eindeckungen aus nicht glänzendem Metall in den folgenden Farben zulässig: RAL 5004 
(Schwarzblau), RAL 5008 (Graublau), RAL 7012 (Basaltgrau), RAL 7015, (Schiefergrau), RAL 7016 
(Anthrazitgrau), RAL 7021 (Schwarzgrau), RAL 7024, (Graphitgrau), RAL 7026 (Granitgrau), RAL 
8022 (Schwarzbraun), RAL 9005 (Tiefschwarz). 

 

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften des BauGB i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und der BauNVO in der Fassung der 
Bekanntmachung vom  (BGBl. I, S.  
 
 

A) ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO) 

1 Allgemeines Wohngebiet – WA  
(§ 4 BauNVO) 

1.1 Zulässige Nutzungen: 
1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, 

 
1.2 Ausnahmsweise zulässige Nutzungen (§ 4 Abs. 3 BauNVO): 

1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
2. Anlagen für Verwaltungen. 

 
1.3 Unzulässige Nutzungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO): 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. nicht störende Handwerksbetriebe, 
3. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
4. Gartenbaubetriebe, 
5. Tankstellen. 
 

 
B) MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO) 
1 Grundflächenzahl 

(§§ 17 und 19 BauNVO)  

(siehe Nutzungsschablone) 
 
 

2 Vollgeschosse  
(§ 20 BauNVO)  

(siehe Nutzungsschablone) 
 
 

3 Höhe baulicher Anlagen 
(§ 16 Absatz 2 Nr. 4 i.V.m. Absatz 6 BauNVO) 

3.1 Oberer Messpunkt 
Oberer Messpunkt für die Ermittlung der maximalen Traufhöhe ist der Schnittpunkt der traufseitigen 
Wand mit der Oberkante der Dachhaut. 
Oberer Messpunkt für die Ermittlung der maximalen Gebäudeoberkante ist die absolute Höhe 
bezogen auf den höchsten Punkt des Daches. 

  
3.2 Unterer Messpunkt 

Der untere Messpunkt ist die geplante Höhe der erschließenden Straßenverkehrsfläche vor dem 
jeweiligen Baugrundstück. Die Bezugshöhe ist vor jedem Grundstück durch Planeinschrieb in m über 
NHN festgelegt und wird dem jeweiligen Grundstück durch eine schwarze Ziffer im eckigen Rahmen 
zugeordnet. Diese zugeordnete Bezugshöhe gilt auch, wenn die Straße im Zuge der Herstellung mit 
abweichender Höhe gebaut wird. 

 
3.3 

3.4 

  
3.5 Maximal sichtbare Wandhöhe 

Bei geneigten Dächern ist die sichtbare Wandhöhe zwischen dem Schnittpunkt Gelände mit 
Hauswand und dem obersten Wandabschluss zu ermitteln. Die sichtbare Wandhöhe darf ein Maß 
von 7,50 m an keiner Fassade überschreiten. Die aufgehende Wand gliedernde Vor- und 
Rücksprünge, Dachteile / Dächer / Vordächer, Gesimse oder Balkone / Terrassen / Loggien 
unterbrechen die zu bemessende Wandhöhe nicht. Es gilt die Fassadenhöhe in Gänze der 
rechtwinkligen Draufsicht auf die aufgehende Wand. 

Lediglich Wände unter Giebelflächen sind hierbei nicht mitzurechnen. Hier gilt als oberer 
Wandabschluss die Waagerechte in der Mitte zwischen den Schnittlinien der Wand mit der Dachhaut. 

Die Baugrundstücke 
maximal Wandhöhe von 8,0 m haben.  
 

C) BAUWEISE 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Es wird eine offen Bauweise festgesetzt. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. Doppelhaushälften 
werden einseitig mit Grenzbebauung errichtet. Doppelhäuser sind nur freistehend, also nicht durch 
Aneinanderkettung mehrerer Doppelhäuser, zulässig. 
 

D) NEBENANLAGEN I.S.V. § 14 BAUNVO SOWIE STELLPLÄTZE, GARAGEN UND CARPORTS 
GEMÄß § 12 BAUNVO  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 und 23 Abs. 5 BauNVO) 

Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO sowie Stellplätze, Garagen und Carports gemäß § 12 BauNVO 
sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Zwischen Garagen bzw. Carports, welche nicht in das Hauptgebäude integriert sind, und 
Straßenbegrenzungslinie ist ein Abstand von mindestens 5,00 m einzuhalten. 
 

E) STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die durch die Planzeichnung festgesetzte Firstrichtung ist für das Hauptdach bindend einzuhalten. 
Eine Abweichung ist bis zu einem Winkel von 10° zulässig. 
 

F) HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
Pro Einzelhaus sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig. Bei Doppelhäusern ist maximal 1 
Wohneinheit pro Doppelhaushälfte zulässig. 
 

G) GRÜNFLÄCHEN, FLÄCHEN UND MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT, FESTSETZUNGEN ZUM 
ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE 
BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND ZUR GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN GEM. 
LBAUO 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO) 

1 Gestaltung privater Freiflächen 
Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind als unversiegelte Vegetationsflächen 
anzulegen, zu begrünen und zu bepflanzen sowie dauerhaft zu pflegen, soweit diese Flächen nicht 
für eine andere zulässige Verwendung (Wege, Stellplätze, Sitzplätze, Mauern, Terrassenflächen o. 
ä.) benötigt werden. Die Anlage von unbegrünten oder wasserundurchlässigen flächigen Schotter- 
oder Steinschüttungen im Vorgarten ist unzulässig. 
 

2 Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen 
Für die Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen sind ausschließlich wasserdurchlässige 
Beläge (z.B. Rasengittersteine, offenfugiges Pflaster, Schotterrasen, Rasenfugenpflaster, 
wassergebundene Decken etc.) zu verwenden. 
 

3 Anpflanzung auf privaten Baugrundstücken 
Auf den privaten Baugrundstücken ist mind. 1 hochstämmiger Laubbaum 
(Mindestkronendurchmesser 8 m oder Mindesthöhe 12 m - jeweils ausgewachsen) bzw. 
hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen. 
 

4 Einfriedungen von Baugrundstücken 
Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen von Baugrundstücken sind ausschließlich in Form von 
Laubgehölzhecken, ggf. ergänzt mit einem Zaun, zulässig. Falls erforderlich sind hier geschnittene 
Laubgehölzhecken bis 80 cm Höhe zulässig. 
 

5 Begrünung von Nebenanlagen 
Garagen, Carports und überdachte Stellplätze, welche mit einem Flachdach oder flach geneigten 
Dach (bis 15° Dachneigung) errichtet werden, sind mit einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. 
Die Dachfläche ist mit einer standortgerechten Gras-Krautbegrünung, Stauden- oder 
Sedumbegrünung zu versehen. Die erforderliche Vegetationsschichtdicke richtet sich nach den 
Vegetationsanforderungen. 
 

6 Gestaltung der Regenrückhalteflächen 
Die geplanten Regenrückhalteflächen sind wie folgt anzulegen: Die Muldensohle ist mit einem 
speziellen Saatgut für Landschaftsrasen für Feuchtflächen (RSM 7.3.1) und die verbleibenden 
Flächen mit einer Initialeinsaat mit einer regionaltypischen, kräuterreichen Saatgutmischung (RSM 
7.1.2) einzusäen. Die Wiesenflächen sind mittels ein- bis zweischüriger Mahd ab Mitte Juni extensiv 
zu pflegen und ohne Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu unterhalten. Das Mähgut ist 
abzuräumen. Die Form der Rückhaltebecken muss sich organisch in die Landschaft einfügen. Der 
Zaun und die Böschungsflächen sind mit standortgerechten heimischen Sträuchern und Laub- oder  
Obstbäumen gemäß Pflanzliste und Pflanzqualitäten in der Begründung lückig zu bepflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. 
 

7 Öffentliche Grünflächen 
Die öffentlichen Grünflächen sind dauerhaft zu erhalten. Sie sind durch Einsaat mit einer 
regionaltypischen, kräuterreichen Saatgutmischung (RSM 7.1.2) als Wiesenflächen zu entwickeln 
und mittels ein- bis zweischüriger Mahd ab Mitte Juni extensiv zu pflegen. Auf den Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln ist zu verzichten. Das Mähgut ist abzuräumen. Zur ortstypischen 
Eingrünung sind sie mit Laub-/Obstbäumen gem. gemäß Pflanzliste in der Begründung lückig zu 
bepflanzen. 
 

8 Gehölzauswahl für Anpflanzungen 
Bei der Gehölzauswahl sind standortgerechte, insektenfördernde und/oder vogelfreundliche 
Laubbäume und -sträucher zu verwenden (Wahl gem. Pflanzliste in Begründung). Die gepflanzten 
Bäume und Sträucher sind dauerhaft zu erhalten. Eine fachgerechte Pflanzung, Erhaltung und Pflege 
der Bäume bzw. Sträucher ist zu gewährleisten. Abgängige Bäume sind spätestens nach einem Jahr 
standortentsprechend nachzupflanzen. 
 

9 Erhalt von Bäumen 
Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Bei 
Abgängigkeit sind sie in der nachfolgenden Vegetationsperiode durch standortgerechte 
Nachpflanzungen in einer Wuchsstärke/Stammumfang von 35/40 zu ersetzen.  
 

10 Artenschutzmaßnahmen 
Um das Auslösen von Verbotstatbeständen zu vermeiden (Tötung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten) ist - in Anlehnung an § 39 Abs. 1 BNatSchG – die Baufeldräumung ausschließlich 
im Winter durchzuführen (01.10. - 28.02.).  
 
  II.  Örtliche Bauvorschriften gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 und Abs. 6 LBauO i.d.F. vom 24. 
November 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt geändert durch § 47 des Gesetzes vom 
09.03.2011 (GVBl. S. 47) i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB. 

 
H) DACHGESTALTUNG 

 
1 Dachform und -neigung 

 
Es sind ausschließlich Dächer mit einer Dachneigung von mindestens 15° zulässig.  

Mansarddächer sind nicht zulässig. 
Ausgenommen von den Festsetzungen sind die Dächer von Garagen, Carports und baulichen 
Nebenanlagen i.S.v. § 14 Abs. 1 BauNVO. 
Aneinandergebaute Doppelhaushälften müssen in Dachform und Dachneigung identisch sein.  

 
Als Eindeckung flach geneigter Dächer sind nur nicht glänzende oder reflektierende Materialien und 
Folien in den oben genannten RAL-Tönen zulässig. 
Aneinandergebaute Doppelhaushälften müssen in ihrer Dacheindeckung identisch sein. Bestückung 
der Dachflächen mit Anlagen der regenerativen Energiegewinnung (Photovoltaik-/Solaranlagen) sind 
zulässig.  
 

3 Dachaufbauten 
 
Dachaufbauten (z.B. Gauben) sowie Zwerchgiebel sind zulässig, dürfen jedoch nur eine maximale 
Breite von 33% der jeweiligen Dachseite belegen.  
 

I) FASSADENGESTALTUNG  
 
Zulässig sind ausschließlich nicht glänzende oder reflektierende Materialien. 
 
 

J) STELLPLÄTZE UND GARAGEN (ANZAHL UND BESCHAFFENHEIT) 
 
Je Wohneinheit sind mindestens 2,0 frei anfahrbare Pkw-Stellplätze nachzuweisen. An Stelle von 
Stellplätzen können auch Garagen und/oder überdachte Stellplätze (Carports) nachgewiesen 
werden. 
 
 

K) GESTALTUNG DER AUßENANLAGEN 
 
1 Geländeveränderungen und Stützmauern 

 
Durch Geländerveränderungen notwendig werdende Stützmauern sind nur bis zu einer maximalen 
Höhe von 2,0 m zulässig. Höhere Mauern sind durch eine mindestens 2,0 m breite begrünte Berme 
zu unterbrechen.  

Geländeveränderungen ohne Einsatz von Mauern sind durch weiche Böschungen im 
Neigungsverhältnis von maximal 1:1,5 oder flacher zum verbleibenden Urgelände anzugleichen. 
 
 

Teil C) Hinweise und Empfehlungen 
 

1 Boden 
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und 
Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18 915 
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“ bezüglich des Bodenabtrags und der 
Oberbodenlagerung. 
Die DIN 18 300 „Erdarbeiten“ sowie die DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit - Verwertung von 
Bodenmaterial“ sind zu berücksichtigen. 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 1054 
„Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Re-gelungen zu DIN EN 
1997-1 und-2“) zu beachten.  
 

2 Pflanzungen, Baumschutz 
Bei Baum- und Gehölzpflanzungen sind die Ausführungen des Nachbarrechtgesetzes für Rheinland-
Pfalz, Abschnitt 11 „Grenzabstände für Pflanzen“ zu beachten. 
Für die Abwicklung der Bauarbeiten gelten die DIN 18 920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie die DIN 18 916 - „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau: Pflanzen und Pflanzarbeiten“ sowie die DIN 18 915 - “Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau - Bodenarbeiten”. 
 

3 Archäologische Funde 
Erd- und Bauarbeiten sind gemäß § 21 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) rechtzeitig 
anzuzeigen. Funde müssen gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (§ 17 DSchG) 
unverzüglich gemeldet werden. Bauherren und eingesetzte Firmen sind auf die Bestimmungen des 
Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen. Bei Erschließungsmaßnahmen oder sonstigen Bauarbeiten 
sind zutage kommende Funde (z.B. Mauern, Erdverfärbungen, Ziegel, Scherben, Münzen usw. oder 
Ruinen, alte Mauerreste, Gräber oder sonstige Spuren früherer Besiedlung) unverzüglich der unteren 
Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sowie dem Landesmuseum Trier zu 
melden. 
 

4 Pflanzliste 
Siehe Begründung  
 

5 Schematische Geländeschnitte 

23.01.1990 132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes
vom 4.1.2023 (BGBI I S.6)

im Bereich C der textlichen Festsetzungen  dürfen auf der Talseite eine 
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Traufhöhe 
Die höchstzulässige Traufhöhe in Baufeld a beträgt 9,50 m.  
Die höchstzulässige Traufhöhe in Baufeld b beträgt 4,50 m.  
Die höchstzulässige Traufhöhe in Baufeld c beträgt 8,50 m. 
Die höchstzulässige Traufhöhe in Baufeld d beträgt 7,50 m. 
Davon abweichend gilt für die Baugrundstücke 10 d, 11 d und 19 d eine Traufhöhe von 8,0 m.  
 
Oberkante  
Die maximale Oberkante bei geneigten Dächern in Baufeld a beträgt 13,0 m.  
Die maximale Oberkante bei geneigten Dächern in Baufeld b beträgt 8,00 m.  
Die maximale Oberkante bei geneigten Dächern in Baufeld c beträgt 12,0 m.  
Die maximale Oberkante bei geneigten Dächern in Baufeld d beträgt 11,0 m.  
Davon abweichend gilt für die Baugrundstücke 10 d, 11 d und 19 d eine Oberkante von 11,50 m.  


